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Norm

ABGB §1333 Abs3

Rechtssatz

Es kann nicht von der Angemessenheit der geltend gemachten Kosten zweckentsprechender außergerichtlicher

Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen im Sinne des § 1333 Abs. 3 ABGB idF des ZinsRÄG, BGBl I 2002/118,

abhängen, ob es sich dabei um einen materiell-rechtlichen Schadenersatzanspruch oder um einen prozessualen

Kostenersatzanspruch handelt. Die Frage der Angemessenheit selbst ist ausschließlich eine solche der materiell-

rechtlichen Beurteilung. Dies ergibt sich schon daraus, dass im Schadenersatzrecht auch in anderen Bestimmungen (§

1325 ABGB) der Begri= der Angemessenheit verwendet wird. Die Angemessenheit der geltend gemachten Forderung

kann daher nur in materiell-rechtlicher Hinsicht geprüft werden.
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